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Agenda

• Einsatzzahlen 2021

• Heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäter

• Erfahrungen mit der Vorausdelegation von 
Nalbuphin

• Ausblick auf das weitere Vorgehen

• Fragen
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Einsatzzahlen 2021
• RTW: 33.251 Einsätze (davon 231 mit KTW)

• KTW: 16.473 Einsätze (davon 1.399 mit RTW)

• NEF: 7.992 Einsätze

• RTH: 156 Einsätze
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Standort Fahrzeugart Einsatzzahlen
Notfall KT

Max- Otten Str. 11-15 NEF 2.826
Universitätsklinikum Magdeburg NEF 2.764
Klinikum Magdeburg gGmbH NEF 2.402
BF Wache Mitte RTW 5.049 135
Max- Otten Str. 11-15 RTW 1.617 74
Pfeiffersche Stiftungen RTW 2.874 381
Eisleber Str. 13 RTW 9.230 357
Schönebecker Str. 67 a RTW 2.415 65
Klinikum Magdeburg gGmbH RTW 6.435 225
Hamburger Str. 11 RTW 5.400 162
Hohendodeleber Str. 4 KTW 76 4.264
Hermann-Hesse-Str. 1a KTW 91 5.207
Eisleber Str. 13 KTW 64 4.970
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Normenhierarchie in Deutschland
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Grundgesetz
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Rettungsdienst ist Ländersache => 16 Landesrettungsdienstgesetze



Rettungsdienstgesetz LSA
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NotSanG
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Delegation
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Probleme der Delegation I

• NotSanG § 4 Abs. 2 Nr. 2 a-c meint Delegation?

• gesetzlich nicht definiert

=> Regelung der Bundesländer notwendig

ÄLRD 10



Rettungsdienstgesetz LSA
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Rettungsdienstgesetz LSA
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Notfallsanitätergesetz
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=> NotSanG regelt Ausbildung

=> RettDG LSA regelt Delegation



Sachsen-Anhalt versus Berlin

• RettDG LSA § 10 Abs. 2 Satz 3

• RettDG Berlin § 5b Abs 2 Punkt 3
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Probleme der Delegation II

• Haftungsverteilung
– Anordnungsverantwortung beim Arzt/ÄLRD

• Auswahlverantwortung

• Überwachungsverantwortung

– Durchführungsverantwortung beim NotSan
• Durchführung „lege artis“

• kritische Prüfung der eigenen Fähigkeiten 
(Übernahmeverschulden) 

• Prüfung, ob Patient und SOP zusammenpassen
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SOP als Delegation

• Delegation kann mit SOP umgesetzt werden 

• SOP 
– muss alle Behandlungsoptionen abdecken

– darf keinen Bewertungsspielraum für NotSan
enthalten

• § 4 Abs. 2 Nr. 2 c keinen neuer 
Zulässigkeitstatbestand
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Notfallsanitätergesetz
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Beherrschen
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Beherrschen

• Beherrscht wird eine Maßnahme nach den allgemeinen 
Maßstäben beruflicher Bildung, wenn sie auf der Basis 
sicheren theoretischen Wissens praktisch sicher angewendet 
werden kann. 

• Dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter die 
anzuwendenden Maßnahmen beherrschen, haben sie in aller 
Regel mit dem Bestehen der staatlichen Prüfung 
nachgewiesen. 

• Insofern gilt in Bezug auf die Neuregelung kein anderer 
Maßstab. 

• Vielmehr soll damit deutlich gemacht werden, dass die 
handelnde Notfallsanitäterin oder der handelnde 
Notfallsanitäter auch im Moment der Übernahme der Tätigkeit 
selbst davon überzeugt ist, die Maßnahme ausreichend zu 
beherrschen. 
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Beherrschen

• Anders als bei der Delegation heilkundlicher Aufgaben zählt 
im Falle der eigenverantwortlichen Heilkundeausübung zu 
einem sicheren theoretischen Wissen zudem immer auch, 
mögliche Kontraindikationen der geplanten Maßnahme zu 
bedenken. 

• Die oder der einzelne Berufsangehörige entscheidet daher 
aufgrund ihrer oder seiner individuellen Qualifikation, ob und 
welche Maßnahmen sie oder er eigenverantwortlich 
durchführt. 
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Notfallsanitätergesetz
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Abwendung von Lebensgefahr

• In Bezug auf die Begrifflichkeiten der „Lebensgefahr“ oder 
„der wesentlichen Folgeschäden“ ist auf die 
Ausbildungszielbeschreibung in § 4 und dort auf Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe c zu verweisen, in dem bereits heute 
vergleichbare Situationen beschrieben werden. 

• Damals wie heute ist davon auszugehen, dass der 
Gesetzgeber wesentliche Folgeschäden insbesondere dann 
für gegeben hält, wenn die Patientin oder der Patient in einem 
solch bedrohlichen Zustand ist, in dem ihr oder ihm nicht 
mehr zugemutet werden kann, bis zum Eintreffen ärztlicher 
Hilfe zu warten. 
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Notfallsanitätergesetz
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Abwendung von Lebensgefahr

• Da (…) erst im Nachhinein anhand der endgültigen 
Befunderhebung sicher zu beantworten sein wird, ob eine 
hilfsbedürftige Person in einem lebensbedrohlichen Zustand 
(…) sind Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (…) 
grundsätzlich gehalten, die jeweilige Einsatzsituation sorgfältig 
zu prüfen und zu bewerten. (…)

• Das heißt, eine unzulässige und auch subjektiv vorwerfbare 
Ausübung von Heilkunde könnte in solchen Fällen nur dann 
angenommen werden, wenn auch in einer ex-ante-Betrachtung 
keine Lebensgefahr gedroht hat oder keine wesentlichen 
Folgeschäden zu erwarten waren und dies für die handelnde 
Notfallsanitäterin oder den handelnden Notfallsanitäter auch 
erkennbar war. 
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Folgen aus NotSanG § 2a

Dokumentation!
– Situation/Szenerie

– Anamnese

– Befunde

– Vitalwerte

– Nichtverfügbarkeit/Nichtvorhandensein ärztlicher 
Kompetenz

Unmittelbare ärztliche Weiterbehandlung!
– Keine ambulante Versorgung bei Anwendung 

eigenständiger Heilkunde § 2a ohne (Tele)Arztkontakt
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Notfallsanitätergesetz
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• Einsätze ohne NÄ -> Nachalarmierung, wenn 
taktisch sinnvoll

• Abschluss Einsätze ohne NÄ möglich und richtig

• Keine Verzögerung der Patientenversorgung 
wegen Warten auf NÄ



§34 StGB Rechtfertigender Notstand

„Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders 
abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine 
Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem 
anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, 
wenn bei Abwägung der widerstreitenden 
Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden 
Gefahren, das geschützte Interesse das 
beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt 
jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel 
ist, die Gefahr abzuwenden.“
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Normenhierarchie in Deutschland

ÄLRD 28

Grundgesetz

Bundesgesetz

Landesgesetz

Verordnung

Erlass



Erlass
• Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration sowie des Ministeriums für Inneres und Sport vom 
29.01.2019:

– ÄLRD sollen die SAA/BPR gegenüber den dafür bestimmten 
Notfallsanitäter*innen anordnen.

– „(…) Die Verbindliche Anordnung der SAA macht eine 
Einzelübertragung von Handlungsvorgaben nach §4 Abs. 2 NotSanG
(…) entbehrlich.

ÄLRD 29

In Sachsen-Anhalt ist im RettDG nur die Delegation
vorgesehen.
Eine „Generaldelegation“ durch Erlass ist fragwürdig.



Erlass
• Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration sowie des Ministeriums für Inneres und Sport vom 
29.01.2019:

– „ (…) Haftungsrechtliche Fragen stellen sich allerdings für den ÄLRD in
Bezug auf die ordentliche und gewissenhafte Überwachung der
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. (…) Die Ausnahme für die
Freistellung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem einzelnen
Bediensteten bilden Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.(…)“
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Wer delegiert oder „anordnet“ muss gewissenhaft kontrollieren!



Und nun…?
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Leben retten ist nicht verboten!

• NotSan haben bei Lebensgefahr Heilkunde
– …und bei drohenden Folgeschäden

– Aber:

• Maßnahmen müssen beherrscht werden

• Es wird der medizinische Standard geschuldet

• Ärztliche Weiterbehandlung zwingend
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Garantenpflicht

• Handlungspflicht für Personen mit 
Garantenpflicht

• Die Garantenpflicht beginnt mit der Übernahme 
der Diensttätigkeit
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Leben retten ist nicht verboten!

• NotSan haben ohne Lebensgefahr keine 
Heilkunde
– Nicht invasive Maßnahmen bis zur ärztlichen 

Behandlung häufig ausreichend

– Invasive Maßnahmen müssen ärztlich delegiert 
werden

– Delegation bedeutet 

• Auswahl des Delegaten

• Anordnung der Maßnahme

• Kontrolle der Durchführung
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• Müssen sich bei Lebensgefahr auf § 34 StGB 
berufen

• Können prinzipiell auch Delegaten sein, 
allerdings anderes Anforderungsniveau
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Rettungsassistent und -sanitäter
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Anwendung Nalbuphin durch NotSan

• Seit Januar 2021 

• 190 dokumentierte Anwendungen (Stand 21.06.22) 

• Indikation in 97 % korrekt

• Durchführung in 55 % korrekt

• Dokumentation in 57 % korrekt

• Ohne Beanstandung 39 %
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Anwendung Nalbuphin durch NotSan
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Anwendung Nalbuphin durch NotSan

• Häufigste Indikationen:
– Extremitätenverletzungen

– Lumbago

• Häufigste Fehler:
– Fehlende Gewichtsangabe

– Unterdosierung

– Fehlende Dokumentation der Aufklärung/Einwilligung
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Anwendung Nalbuphin durch NotSan

• Wirkung:
Reduktion der NRS im Median von 8 auf 4
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Behandlungsstandard
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Bewertung der SAA-BPR

• Anwendung der SAA-BPR ohne Delegation bei 
Lebensgefahr oder wesentlichen Folgeschäden

• SAA-BPR enthält nicht nur Regelungen für 
Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden
– Heilkunde § 2a

– Delegation notwendig

• Erste Bewertungsrunde, weitere Bewertungen 
folgen
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Maßnahmen
• Heilkunde § 2a

• Delegation notwendig

• i.v.-Zugang historisch 
delegiert
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Medikamente
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• Heilkunde § 2a

• Delegation notwendig

• ASS: STEMI, ACS

• Heparin: STEMI, ACS, LE nach 
Wells-Score

• Urapidil: Hypertensiver Notfall, 
hypertensive Krise, Aortensyn-
drom, Schlaganfall >220mmHg



Reanimation und Leitsymptome
• Heilkunde § 2a

• Delegation notwendig
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Krankheitsbilder
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• Heilkunde § 2a

• Delegation notwendig
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Recht im Rettungsdienst
Workshop zum Thema Heilkunde für Notfallsanitäter*innen

Dr. med. D. Brammen
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Ärztliche Leitung Rettungsdienst 



Notfallsanitätergesetz

ÄLRD 52

- Für Gesetzgeber gilt: erlernt = beherrscht
- Rezertifizierung als Nachweis des Beherrschens?!


